
Deutscher Bundestag Drucksache 16/8607
16. Wahlperiode 06. 03. 2008
Unterrichtung
durch die Bundesregierung

Bericht der Bundesregierung über ihre Bemühungen zur Stärkung der 
gesetzgeberischen Befugnisse des Europäischen Parlaments 2007

I. Bereich des Primärrechts 3. Der Vertrag von Lissabon sieht zwar weiterhin keine
Die deutsche Präsidentschaft im ersten Halbjahr 2007 bil-
dete auch den Rahmen für die Bemühungen der Bundes-
regierung zur Stärkung der gesetzgeberischen Befugnisse
des Europäischen Parlaments während des Berichtszeit-
raumes. Der Schwerpunkt der Präsidentschaft war auf die
Vereinbarung eines inhaltlich präzisen Mandats für eine
Regierungskonferenz der EU-Mitgliedstaaten gerichtet,
die über eine Reform der vertraglichen Grundlagen der
Union beschließen sollte. Das Mandat wurde beim Euro-
päischen Rat am 21. bis 23. Juni 2007 vereinbart, die Re-
gierungskonferenz mit Unterzeichnung des Vertrages von
Lissabon am 13. Dezember 2007 erfolgreich abgeschlos-
sen. Der neue Vertrag soll nach den erforderlichen Ratifi-
zierungen in den Mitgliedstaaten am 1. Januar 2009 und
damit rechtzeitig vor den Wahlen zum Europäischen Par-
lament (EP) im Juni 2009 in Kraft treten.

Wie im Mandat angelegt, ist es im Vertrag von Lissabon
unter anderem gelungen, die bereits im Verfassungsver-
trag vorgesehenen Verbesserungen der gesetzgeberischen
Befugnisse des Europäischen Parlaments weitgehend un-
verändert zu übernehmen. Die für das EP wichtigsten im
Vertrag vorgesehenen Neuerungen sind:

1. Die Ausweitung des Mitentscheidungsverfahrens,
das als �ordentliches Gesetzgebungsverfahren� nun
zur Regel wird, und auf 86 Bereiche Anwendung fin-
den wird. Zu den neuen Feldern gehören insbeson-
dere die Gemeinsame Agrar- und Fischereipolitik
und Bereiche des Raums der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts.

2. Die Unterscheidung zwischen obligatorischen und
nicht-obligatorischen Ausgaben im Haushaltsverfah-
ren fällt künftig weg. Damit entscheiden Rat und EP
in beiden Bereichen künftig als gleichberechtigte
Teile der Haushaltsbehörde. Ohne Zustimmung des
EP kommt künftig kein Haushalt mehr zustande.

Änderung am Initiativmonopol der Kommission im
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren vor � eine
Ausnahme besteht nur im Bereich der strafrechtli-
chen und polizeilichen Zusammenarbeit, in dem ein
Initiativrecht auch für ein Viertel der Mitgliedstaaten
gilt �, gibt aber dem Europäischen Parlament erst-
mals das Recht, Änderungen an den Verträgen selbst
formell vorzuschlagen. Das EP wird damit auch an
dieser Stelle mit den Regierungen der Mitgliedstaa-
ten und der Kommission gleichberechtigter Akteur.

4. Schließlich wird der Präsident der Kommission zu-
künftig durch das Europäische Parlament gewählt.
Das alleinige Vorschlagsrecht verbleibt beim Euro-
päischen Rat, der allerdings bei seinem Vorschlag die
Ergebnisse der Wahlen zum EP berücksichtigt. 

II. Weitere Maßnahmen

Jenseits des Primärrechts nutzte die Bundesregierung die
deutsche Ratspräsidentschaft zu einer intensiven Zusam-
menarbeit mit dem Europäischen Parlament. So fanden
rund 130 Begegnungen von Mitgliedern der Bundesregie-
rung mit dem EP statt. So sprach etwa die Bundeskanzle-
rin bei vier Gelegenheiten vor dem Plenum, der Bundes-
minister des Auswärtigen bzw. der Staatsminister für
Europa informierten den Auswärtigen Ausschuss des EP
zeitnah nach jeder Tagung des Rates Allgemeine Angele-
genheiten und Außenbeziehungen über dessen Verlauf
und Beschlüsse. Die weiteren Bundesminister trafen sich
in der Regel mehrfach mit den relevanten Fachausschüs-
sen des EP. Im Bereich der Gesetzgebung führten sie teil-
weise intensive Verhandlungen im Rahmen der so ge-
nannten Triloge mit EP und Europäischer Kommission.

Im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspo-
litik (GASP) hat sich die Bundesregierung im Berichts-
zeitraum für die konsequente Implementierung der Inter-
institutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen
Zugeleitet mit Schreiben des Auswärtigen Amts vom 4. März 2008 gemäß Beschluss vom 15. Juni 1989 (Bundestags-
drucksache 11/4751).
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Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission
über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haus-
haltsführung vom 14. Juni 2006 eingesetzt. Die im Be-
reich der Finanzierung der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik seither vorgesehene Pflicht des Rats-
vorsitzes, das Europäische Parlament in regelmäßigen
Abständen über die Entwicklung und Durchführung der
GASP-Aktionen sowie deren finanzielle Auswirkungen
für den EU-Haushalt zu unterrichten, hat die Bundesre-
gierung während der deutschen Präsidentschaft intensiv
umgesetzt.

Die Vereinbarung sieht hierzu insbesondere vor, dass
mindestens fünfmal pro Jahr im Rahmen des regelmäßi-
gen politischen Dialogs über die GASP gemeinsame Sit-
zungen stattfinden. Für den Rat hat im ersten Halbjahr
2007 der Vorsitzende des Politischen und Sicherheitspoli-
tischen Komitees, also der deutsche PSK-Botschafter, die
Unterrichtung des EP in diesem Gremium übernommen.
Die Kommission hat vereinbarungsgemäß ebenfalls an
den Sitzungen teilgenommen.

Zur praktischen Verbesserung der gesetzgeberischen Be-
fugnisse des EP trug im Berichtszeitraum außerdem die

Umsetzung des 2006 reformierten Komitologiebeschlus-
ses bei. Dabei geht es um eine stärkere Kontrolle der
Kommission bei der Wahrnehmung der ihr vom Gesetz-
geber (Rat und EP) übertragenen Durchführungsbefug-
nisse. Mit der Reform wurde ein �Regelungsverfahren
mit Kontrolle� eingeführt, das dem Europäischen Parla-
ment erstmals die Möglichkeit einräumt, Maßnahmenvor-
schläge der Kommission (mit der Mehrheit seiner Mit-
glieder) abzulehnen. Dieses Veto-Recht des Parlaments
beschränkt sich allerdings auf Fälle, in denen die Kom-
mission ermächtigt wurde �quasi-legislative Maßnah-
men� zu erlassen. Hierbei handelt es sich um �Maßnah-
men von allgemeiner Tragweite zur Änderung von nicht
wesentlichen Bestimmungen eines im Mitentscheidungs-
verfahren erlassenen Basisrechtsakts�.

Unter deutscher Präsidentschaft begannen die Arbeiten
zur Anpassung von 26 als prioritär identifizierten Rechts-
akten an den geänderten Komitologiebeschluss. Im De-
zember 2007 konnte die politische Einigung über das Pa-
ket der 26 Rechtsakte erzielt werden. Die formelle
Zustimmung des Rates zu den EP-Positionen aus erster
Lesung soll im Frühjahr 2008 erfolgen. 
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